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Die Kosten für den Tagesaufenthalt setzen sich aus den Punkten 1 und 2 zusammen. 

Um Sie vom Aufwand einer Rückforderung zu entlasten, stellt das Bodana den Beitrag der 

Krankenkassen an die Pflegekosten Ihrer Krankenkasse direkt in Rechnung. 

Den Beitrag der Gemeinde an die Tagestaxe stellen wir Ihrer Wohnsitzgemeinde direkt in Rechnung. 

Die Taxordnung mit den dazugehörenden Erläuterungen sind ergänzender Bestandteil Ihres 

Wohnvertrages. Beides finden Sie auf der Website www.bodana.ch unter der Rubrik «Kosten». 

1. Tagestaxe (Pension und Betreuung) 

ganzer Tag (8‒18 Uhr) CHF 100.‒* pro Tag und Person 

halber Tag (8‒12 oder 14‒18 Uhr) CHF 70.‒* pro Tag und Person 

*Ihre Wohnsitzgemeinde übernimmt davon CHF 40.‒ pro Tag 

2. Pflegetaxe: 

Das kostet die Pflege pro Tag: So können Sie die Pflege finanzieren: 

Pflegestufe Normpflegekosten 

im Kanton Thurgau 

in CHF 

Beitrag 

Krankenkasse 

in CHF 

Beitrag 

Wohnsitzgemeinde 

in CHF 

 

Selbstkosten Pflege 

in CHF 

1 17.20 9.60 –.– 7.60 

2 32.40 19.20 1.70 11.50 

3 56.20 28.80 15.90 11.50 

4 74.20 38.40 24.30 11.50 

5 89.80 48.00 30.30 11.50 

 

 

 

Ist Ihr gesetzlicher Wohnort nicht im Kanton Thurgau, sind die Kosten für das Wohnen im Bodana in 

der Regel gedeckt, auch wenn die Beiträge ja nach Kanton unterschiedlich sind. Gerne unterstützen wir 

sie beim Klären von diesbezüglichen Fragen. 


